
Stadt-Markt-GemeindeOber-Grafendorf

Verwaltungsbezirk St. Polten

GZ. 31929

NIEDERSCHRIFT

über die Wahl des/der Bürgermeisters/in,
-der Markt - Gemeinde

OBER-GRAFENDORF

Datum 19. Februar 2025

Ort: Ober-Grafendorf, Hauptplatz 2

Beginn: 17 Uhr 30

Vorsitz : Andrea Kotmiller als Altersvorsitzende

1. Feststellungen

Der Vorsitzende stellt zu Beginn der Sitzung fest, dass die neugewählten Mitglieder des Gemeinderates
ordnungsgemäß durch den bisherigen Bürgermeister eingeladen wurden (§ 96, Abs. 2, NO GO).

Die Sitzung findet innerhalb der für die Durchführung - der Wahl des Bürgermeisters, (§ 96 Abs, 1 NO GO)
festgesetzten Frist statt.

Außer dem Vorsitzenden sind anwesend:

.&.<!^...,;^Q-.^.t.ß^P<^i...?P^0^..,.^0.^.^^^^

.^'.^p~,.,..J.^.a...J>^&^(^..^

i^..^^^......^.c&.y.ü.^.,....^k<:i....y^

£^.<^&<?^^^....40.^.^.....(S^^^.^.,.^^

.i?:^^...$io.<^.^fe'^:^

. ^^d... P.o.^Li. ^±);CU^...7Q. ^ß^^^.^c^^^ ^^ß.L.ITh0.^'.0^ ^Q- >
Entschuldigt sind ablesend: 'f1^^ "^ü^ (S.r-L^'^clr'' '^a'^' '!"<^'^ ""^ "J2^a u^/i

,.^€^^.....^.^^^......................................................^ '

i

Unentschuldigt sind abwesend: ,,

* Der Altersvorsitzende führt den Vorsitz bis zur Annahme der Wahl durch den neugewählten Bürgermeister,
der Bürgermeistep danach und im Fall einer Neuwahl des Vizebürgermeisters und einer Ergänzungswahl,
der Vizebürgermeister bei der Neuwahl des Bürgermeisters (§ 96 Abs. 3 NO GO)
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2. Angelobung

Die zur Gültigkeit der Wahl erforderliche Anwesenheit von mindestens zwei Drittel aller Mitglieder des
Gemeinderates ist gegeben.

Die Vorsitzende liest den anwesenden Mitgliedern des Gemeinderates folgende Gelöbnisformel vor:

„Ich gelobe, die Bundes- und Landesverfassung und alle übrigen Gesetze der Republik Österreich und des
Landes Niederösterreich gewissenhaft zu beachten, meine Aufgabe unparteiisch und uneigennützig zu
erfüllen, das Amtsgeheimnis zu wahren und das Wohl der Gemeinde Ober-Grafendorf nach besten Wissen
und Gewissen zu fördern".

Die Mitglieder des Gemeinderates legen über Namensaufruf durch die Altersvorsitzende, nachdem diese
zunächst das Gelöbnis vor dem neugewählten Gemeinderat abgelegt hat, mit den Worten „Ich gelobe" das
Gelöbnis ab (§ 97 NO GO).

Da die zur Gültigkeit der Wahl erforderliche Anwesenheit nicht gegeben ist, wird die Sitzung abgebrochen.
Der Vorsitzende teilt mit, dass eine neuerliche Sitzung binnen zwei Wochen einberufen werden wird und
diese Sitzung spätestens binnen 4 Wochen nach der ersten Sitzung statt findet und bei dieser Sitzung die
Wahl(en)** ohne Rücksicht auf die Anzahl der anwesenden Mitglieder des Gemeinderates durchgeführt
werden (§ 98 NO GO).

3. Wahl des Bürgermeisters

Zur Wahl des Bürgermeisters werden leere Stimmzettel verteilt. Zum Ausfüllen der Stimmzettel wird eine

Wahlzelle zur Verfügung gestellt. Zur Abgabe der Stimmzettel wird eine Wahlurne bereitgestellt. Die Wahl

erfolgt geheim.

,.(2^*.^^.......ßa^.^^.........................................(^...§f°

Zur Beurteilung der Gültigkeit der Stimmzettel werden beigezogen:

Das Mitglied des Gemeinderates.

Das Mitglied des Gemeinderates.....^.-.^....t1.^0^.../!^.^

Nach Bewertung und Zahlung der Stimmzettel gibt der Vorsitzende folgendes Ergebnis bekannt:

abgegebene Stimmen...

ungültige Stimmen

gültige Stimmen

Die ungültigen Stimmzettel (leere Kuverts) werden fortlaufend nummeriert. Die Ungültigkeit ist wie folgt zu

begründen:

Stimmzettel Nr. 1 ...,.Z^^..^...5//^.^^..

Stimmzettel Nr. 2,

Stimmzettel Nr. 3

Stimmzettel Nr. 4

Stimmzettel Nr. 5



Von den gültigen Stimmzettel lauten:

auf das Gemeinderatsmitglied ......./^^:^..,.^<^.<?.^/r;<^^

auf das Gemeinderatsmitglied ........................................................................................................ Stimmzettel

aufdasGemeinderatsmitglied...................................................................................................... Stimmzettel

aufdasGemeinderatsmitglied........................................................................................................ Stimmzettel

Da auf das Mitglied cles Gemeinderates ..../<.^r/.?.^..^Äf?,^?c<.^^-^, -mehr als dieHälfte der gültigen
Stimmen, nämlich .^.i lauten, gilt dieser als zum Bürgermeister gewählt (§ 99 Abs, 2, NO GO).

Engere Wahl **

Da beim ödsten Wahlgang kein Mitglied des Gemeinderates mehr als die Hälfte der gültigen Stimmen
erreicht hat\vvird eine engere Wahl vorgenommen (§ 99 Abs, 3 No GO).

Da bei den Mitgliedern des Gemeinderates..............,„..............................................„..,„.,„.,„..../.......„„und

sowie

** Stimmengleichheit ^getreten ist, entscheidet das Los, wer an der engeren Wahl teilp^hmen darf.**

Das Los fällt auf:

Der Vorsitzende weist darauf hin\dass bei der engeren Wahl nur mehr dieja^iden Personen gewählt werden
können, die bei'der ersten Wahl di\meisten Stimmen erhalten haben **yäie für die engere Wahl ausgelost
wurden. **

Es sind dies die Mitglieder des Gemeind^ates Herr/ Frau ** .„..y?f,...,..,„...,.....„.,.......,.,...,........,.....,.,....„..und

Herr/Frau**.

Nach Bewertung und Zahlung der StimmzettePgtbt der V^pfsitzende folgendes Ergebnis bekannt:

abgegebene Stimmen

ungültige Stimmen

gültige Stimmen

Die ungültigen Stimmzettel (leere l^verts) werden fortlaufend nurhtneriert, Die Ungültigkeit ist wie folgt zu

begründen;

Stimmzettel Nr. 1

Stimmzettel Nr. 2,

Stimmzettel Nr. 3

Stimmzettel Nr. 4 .>

Stimmzettel Nr.^.,.

Von den gütigen Stimmzettel lauten:

aufdas/Gemeinderatsmitgtied.................................................................................................... Stjmmzettel



Da auf das Mitglieä-de^Gemeinderates .^^^....&.''?.^^.^....... mehr als die Hälfte der
gültigen Stimmen, nämlicfr?^ lauten, gilt dieses als zum^^ Bffl-ger'meister(iff) ** gewählt.

Da bei den Mitgliedern des Gemeinderät&^....i^<.,............................................................................. und

Stin^%gieichheit eingetreten ist, entscheidet das Los, wer als
zum(r) ** Bürgermeister(in) ** gewählt

Das Los fällt auf...................^^..„.............„^„...„.........** D^ß/litglied des Gemeinderates Herr / Frau **

gibt über Befragen an, d^s^er die WahlJ^< Losentscheidung ** annkQmt.

Da keine WabJarmahme erfolgt ist, wird die Sitzung>nfi ............... Uhr gescRto^sen. ** (nur bei Wahl des

•Bürgermßtöfers)

4. Wahl der geschäftsführenden Gemeinderäte

Zur Beurteilung der Gültigkeit der Stimmzettel werden beigezogen:

Das Mitglied des Gemeinderates......^..V^.... ..^i.^.<^.......................................(*...?,?.<^,.,......)

Das Mitglied des Gemeinderates..../4^.^,....,^0.^......??;^.^^

Der Vorsitzende teilt mit, dass die Anzahl der geschäftsführenden Gemeinderäte - einschließlich der (des)
Vizebürgermeister(s) den dritten Teil der Gemeinderäte nicht übersteigen üart, sie hat aber jedenfalls zu
betragen:

In Gemeinden bis 1.000 Einwohner 4 Mitglieder
von 1.001 bis 5.000 Einwohner 5 Mitglieder
von 5.001 bis 7.000 Einwohner 6 Mitglieder
von 7.001 bis 10.000 Einwohner 7 Mitglieder
von 10.001 bis 20.000 Einwohner 8 Mitglieder
von mehr als 20.000 Einwohner 9 Mitglieder

Es sind daher mindestens ;»>,..., höchstens jedoch .........Mitglieder in den Gemeindevorstand zu wählen

(§ 24 Abs. 1, NO GO), In Gemeinden mit über 2.000 Einwohnern kann ein zweiter Vizebürgermeister, in

Gemeinden mit über 10,000 Einwohnern kann ein dritter Vizebürgermeisfer gewählt werden. Die Zahl der

Vizebürgermeister und geschäftsführenden Gemeinderäte darf bis zum Ende der Funktionsperiode nicht

geändert werden (§ 101 Abs, 2 No GO).

Es muss daher ein Beschluss über die Anzahl der zu wählenden Vizebürgermeister und geschäfts-

führenden Gemeinderäte gefasst werden,

Antrag: . /, , . ^ . , -^

.:^......^.^.^^^..f^^^f'^....,...s.^..^^

..d......^.,^.^^..^.^r^^.^..k^,.

Beschluss:

,.....^.^..^'.^..^^,........ä^.^.^.ü..^.,.^.(^^

' Nicht zutreffendes bitte löschen



Die Anzahl der zu wählenden Mitglieder des Gemeindevorstandes wird entsprechend der von den

Wahlparteien bei der letzten Gemeinderatswahl erzielten Parteisummen auf diese aufgeteilt. Die Aufteilung

ergibt:

Wahlpartei Liste Rainer Handlfinger - SPO............................................................................. Mitglieder

Wahlpartei Volkspartei Ober-Grafendorf-OVP..................................................................... Mitglieder

Wahlpartei........................................................................................................................................ Mitglieder

Wahlpartei....................................................................................................................................... Mitglieder

Wahlpartei ...........,..................,..,.......,....,............'...,..................,.......,.....„...,,.....,............................. Mitglieder

Wahlpartei......................................................................................................................................... Mitglieder

Aufgrund der Aufteilung werden von den Wahlparteien folgende Wahlvorschlage eingebracht

(§ 102 NO GO):

Wahlpartei: Liste Rainer Handlfinger - SPÖ

T^Ot^io-s. £^-^£-r-

f\Loi^\o.^ ^a-cLck.^ t^jQ^

^^C.^........^!?i.r^..^^.,

^..„....2^^^

Wahlpartei: Volkspartei Ober-Grafendorf - ÖVP

B.^.?^.^.(........?a..c^..^.e,y./v.{:.^^

' Nicht zutreffendes bitte löschen



Von derWahlpartei............................................................. wurde (ein) ** nicj3t/wählbarer(e) ** Bewerber-zu

wenig Bewerber - ** vorgeschlagen. Es wird folgender Ergänzungsvorscj^g eingebracht:

**

Die Wahlpartei.............................................. hat- keinep^ ** - Ergänzungswahlvorschlag - ** Wahlvorschlag

** erstattet,

Die Wahlpartei............................................. h^teinen Wahlvorschlag mit weniger Personen erstattet, als ihr

Gemeindevorstandsstellen (Stadtratsstellep)"** zukommen. **

Der Wahlvorschlag der Wahlpartei,/......,.................................... weist zu wenig Unterschriften auf-die

Unterschriften werden nachgebracht**.

Die mit Stimmzette] vorgenommene Abstimmung über den Wahlvorschlag derWahlpartei

ergibt:

abgegebene Stimmen

ungültige Stimmen

gültige Stimmen

Die ungültigen Stimmzettel (leere Kuverts) werden fortlaufend nummeriert. Die Ungültigkeit ist wie folgt zu

begründen:

Stimmzettel Nr. 1

Stimmzettel Nr. 2...

Stimmzettel Nr. 3..............................................................................................................................................

Stimmzettel Nr. 4 .............,............„............;.

Stimmzettel Nr. 5...........................................................................................................................................

Von den gültigen Stimmzettel lauten:

aui das Geme\nüera[sH}}tg\\eü......../^f?^^^......^.^..^........^

auf das Gemeinderatsmitglied .........?.^o<''.^....<~^.^/y^..........................^ Stimmzettel
,-1

auf das Gemeinderatsmitglied ........^^.<^......^^?„^......................................^....^.„^

auf das Geme\näeTatsm\tQ\}eü......^.^.e^....^.^/^^.................^

Die mit Stimmzettel vorgenommene Abstimmung über den Wahlvorschlag der Wahlpartei

Ö\/P-

abgegebene Stimmen

Stimmen

gültige Stimmen

., ergibt:

2.^.



Die ungültigen Stimmzettel (leere Kuverts) werden fortlaufend nummeriert. Die Ungültigkeit ist wie folgt zu

begründen:

Stimmzettel Nr. 1 ...............................................................................................................................................

Stimmzettel Nr. 2

Stimmzettel Nr. 3

Stimmzettel Nr. 4

Stimmzettel Nr. 5

Von den gültigen Stimmzettel lauten:

auf das Gemeinderatsmitglied.....^^.^......,.^^.^^^r.^^................................^.^

aufdasGemeinderatsmitglied ........................................................................................................ Stimmzettel

aufdasGemeinderatsmitglied........................................................................................................ Stimmzettel

aufdasGemeinderatsmitglied ....................................................................................................... Stimmzettel

Die mit Stimmzettel vorgenommene Abstimmung über den Wahlvorsptilag der Wahlpartei

ergibt:

abgegebene Stimmen

ungültige Stimmen

gültige Stimmen

Die ungültigen Stimmzettel (leere Kuverts) werden fqrtlaufend nummeriert. Die Ungültigkeit ist wie folgt zu

begründen:

Stimmzettel Nr. 1

Stimmzettel Nr. 2

Stimmzettel Nr. 3

Stimmzettel Nr. 4

Stimmzettel Nr. 5

Von den gültigen Stimmzettel lyttiten:

auf das Gemeinderatsmitgli^d ........................................................................................................ Stimmzettel

auf das Gemeinderatsmitgfied ........................................................................................................ Stimmzettel

auf das Gemeinderatsryltglied ........................................................................................................ Stimmzettel

auf das Gemeindera^mitglied ........................................................................................................ Stimmzettel

Die mit Stimmze}tel vorgenommene Abstimmung über den Wahlvorschlag der Wahlpartei

ergibt:

abgegeben^Stimmen

ungültige/Stimmen

gültig^Gtimmen

Nicht zutreffendes bitte löschen



Die ungültigen Stimmzettel (leere Kuverts) werden fortlauferj.eTnummeriert. Die Ungültigkeit ist wie folgt zu

begründen:

Stimmzettel Nr. 1

Stimmzettel Nr. 2

Stimmzettäl Nr. 3

Stimmzettel Nr. 4..

Stimmzettel Nr. 5

Von den gültigen Stimmzettel leiten:

auf das Gemeinderatsmitgjj^d ........................................................................................................ Stimmzettel

aufdasGemeinderatstytftglied........................................................................................................ Stimmzettel

aufdasGemeinde^tsmitglied....................................................................................................... Stimmzettel

aufdasGemeipäeratsmitglied ........................................................................................................ Stimmzettel

Die Gemeinderäte.........^^.^C^..^.^^.f.^^.....,(^/^.'yi.,^0^.^

T^f^.^.....^^,s^..,.......£^^^...,.^^.^^^^^

sind daher zu Mitgliedern des Gemeindevorstandes gewählt.

Das - Die - ** Mitglied(er) ** des Gemeinderates^

(hat) haben keine gültigen Stimmen erhaltet

** Das - Die - ** Mitglied(er) ** des Gemeinderates verweigert - verweigern - ** die Annahme der Wahl. **

DiederWahlpartei............................................y^................ zukommenden - restlichen -

geschäftsführenden Gemeinderäte werdep/fiüs der Mitte der dieser Partei angehangen
Gemeinderatsmitglieder gewählt, weil.^tfein Wahlvorschlag erstattet wurde - * zuwenig Personen
vorgeschlagen wurden - ** die Untpr^chriften in der erforderlichen Anzahl nicht auf den Wahlvorschlag
enthalten war - ** die vorgeschja^ene Person nicht gewählt wurde. **

5. Wahl der (des) ** Vizebürgermeister/in(s) **

Es (ist) sind .............. •^„'„........................... Vizebürgermeister zu wählen (§ 105 NO GO)
**

Die Wahl der Vizebürgermeister wird getrennt vorgenommen.

Wahl des/der ersten Vizebürgermeisters/in:

Zur Beurteilung der Gültigkeit der Stimmzettel werden beigezogen:

Das Mitglied des Gemeinderates.....^i<^^.,./%.^.^....................................................^^^

Das Mitglied des Gemeinderates.,.^^..../^^^.....^^..^.^^^

Nach Bewertung und Zahlung der Stimmzettel gibt der Vorsitzende folgendes Ergebnis bekannt:

abgegebene Stimmen

ungültige Stimmen

gültige Stimmen ......................<-:.^'............



Die ungültigen Stimmzettel (leere Kuverts) werden fortlaufend nummeriert. Die Ungültigkeit ist wie folgt zu

begründen:

Stimmzettel Nr. 1 ....... „.L&ec.^:,..,.S^^„^

Stimmzettel Nr. 2

Stimmzettel Nr. 3...............................................................................................................................................

Stimmzettel Nr. 4,...............................................................................................................................................

Stimmzettel Nr, 5

Von den gültigen Stimmzettel lauten:

auf das Gemeinderatsmitglied ..,.,.^^.^,^.....,^^<v'.',?^...........^

aufdasGemeinderatsmitglied........................................................................................................ Stimmzettel

aufdasGemeinderatsmitglied................................................................................................... Stimmzettel

aufdasGemeinderatsmitglied........................................................................................................ Stimmzettel

Da auf das Mitglied des Gemginderates .........<^.^.^.....^.^.C7.r^rmeh r als die Hälfte der
gültigen Stimmen, nämliche, lauten, gilt dieses als zum(r) ** ersten Vizebürgermeister(in) ** gewählt.

Engere Wahl **

Da beim ersten Wahlgang kein Mitglied des Gemeinderates mehr als die Hälfte der gültigßfrStimmen
erreicht hat, wird eine engere Wahl vorgenommen.

Da bei den Mitgliedern des Gemeinderates,..................................................y^.........„„„....„..„„„.„.....„wü

sowie

** Stimmengleichheit eingetreten ist, entscheidet das Los, wer an^etör engeren Wahl teilnehmen darf,**

Das Los fällt auf:

Der Vorsitzende weist darauf hin, dass bei derberen Wahl nur mehr die beiden Personen gewählt werden
können, die bei der ersten Wahl die meisten^Stimmen erhalten haben ** - die für die engere Wahl ausgelost
wurden. **

Es sind dies die Mitglieder des Ger^inderates Herr/ Frau **...............................................................„..und

Herr/Frau**,

Nach Bewertung und Zähjufig der Stimmzettel gibt der Vorsitzende folgendes Ergebnis bekannt: n

abgegebene Stirprrien

ungültige Stirpfhen

gültige Stirnen

' Nicht zutreffendes bitte löschen



Die ungültigen Stimmzettel (leere Kuverts) werden fortlaufend nummeriert. Die Ungültigkeit ist/vWe folgt zu

begründen:

Stimmzettel Nr. 1

Stimmzettel Nr. 2

Stimmzettel Nr. 3

Stimmzettel Nr. 4..

Stimmzettel Nr. 5

Von den gültigen Stimmzettel lauten:

aufdasGemeinderatsmitglied .................................................^„,............................................ Stimmzettel

auf das Gemeinderatsmitglied ....,...............................,......./........,..............................„...........„.„ Stimmzettel

Da auf das Mitglied des Gemeinderates ..,.,.....,......./'.,,....,........,.,,..,.............,,.,.........„ mehr als die Hälfte der i

gültigen Stimmen, nämlich .., lauten, gilt dieses ^ zum(r) ** ersten Vizebürgermeister(in) ** gewählt.

\
Da bei den Mitgliedern des Gemeinderate?/..............................................................................................und !

Stimmengleichheit eingetreten ist, entscheidet das Los,

wer als zum(r) ** ersten Vizebürgen)^ister(in) ** gewählt gilt.

Das Los fällt auf: ......,,.,........../.......,.....,.„..................,..,.., ** Das Mitglied des Gemeinderates Herr/Frau

gibt über Befragen an, das?/er die Wahl ** Losentscheidung ** annimmt.

Da keine Wahlannahp'fe erfolgt ist, wird die Wahl eines anderen ersten Vizebürgermeisters durchgeführt.

-—— erforderlichenfalls Verlängerung ankleben —-——-—-——

Da die Stelle dLir6h Verweigerung derWahlannahme nicht besetzt werden kann, wird sie offengehalten.

Wahl des zweiten ** - dritten ** Vizebürgermeisters

**

**

**

Für eir^ allfällige Wahl eines zweiten und/oder dritten Vizebürgermeisters ist die Niederschrift entsprechend
, dem Vordruck angepasst selbst zu verfassen und der Text an dieser Stelle anzuschließen.

6. Wahl (Ergänzungswahl) des Prüfungsausschusses

Zur Beurteilung der Gültigkeit der Stimmzettel werden beigezogen:

Das Mitglied des Gemeinderates.....<2^^....,/?,.<?.^..e^..,....,..........^

Das Mitglied des Gemeinderates..,^,^,...,^^.,...,.^.^.^^^

" Nicht zutreffendes bitte löschen



Der Vorsitzende teilt mit, dass 20 % der Mitglieder des Gemeinderates aufgerundet auf die nächst höhere
ungerade Zahl dem Prüfungsausschuss angehören (§ 30 Abs. 1, NO GO), das sind bei

25 Gemeinderatsmitgliedern 5 Prüfungsausschussmitglieder

Es sind daher 5 Mitglieder des Prüfungsausschusses zu wählen.

Die Anzahl der vorzuschlagenden Mitglieder in den Prüfungsausschuss wird entsprechend der von den

Wahlparteien bei der letzten Gemeinderatswahl erzielten Parteisummen auf diese aufgeteilt. Die Aufteilung

ergibt: .

Wahlpartei Liste Rainer Handlfinger - SPÖ 4. Mitglieder

Wahlpartei Volkspartei Ober-Grafendorf - ÖVP, 1 Mitglied

Aufgrund der Aufteilung werden von den Wahlparteien folgende Wahlvorschläge, die von mehr als der Hälfte
der Gemeinderäte dieser Wahlpartei unterschrieben sind, eingebracht:

Wahlpartei: Liste Rainer Handlfinger - SPO

M^.ßlä. ^:^-„.
.^/ff^............ ^i'^.^-.^C:..

. PiS^rr^.......... Le^&.^....:..

.^?^.<z.
^

Wahlpartei: Volkspartei Ober-Grafendorf- OVP

^n.n.^......^r.ra...,...E(^..^ß.^.'..hö.

abgegebene Stimmen .................'^.'?..........

^

ungültige Stimmen ,............,....•.'

gültige Stimmen

Die ungültigen Stimmzettel werden fortlaufend nummeriert. Die UngültigkejM^twie folgt zu begründen:
i

Stimmzettel Nr. 1

Stimmzettel Nr. 2
•\

Stimmzettel Nr. 3.....

Stimmzettel Nr. 4....

11



Von den gültigen Stimmzettel lauten:

auf das Gemeinderatsmitglied....&^^.....^^^?~............................................^

auf das Gemeinderatsmitglied ..J^^&.^.....A'/:<^/?^................................................2..^.....Stirn

auf das Gemeinderatsmitglied..Y^.r^.....Z.^.^^.^...............................................^,^..^

auf das Gemeinderatsmitglied../^^.^.......^.^^.......................................................^.?.^ Stimmzettel

aufdasGemeinderatsmitglied....-?'^.^..../^^.....^^.^<<<^^

Die Gemeinderäte........../^<'.^.^....^r^4^,^...^S^...^

.-^b:'?..... .^!J^~........ .•^7^.. ./L^:^... &^.^.<^'^

sind daher zu Mitgliedern des Prüfungsausschusses gewählt.

Der Niederschrift muss angeschlossen werden:

1. Sämtliche Stimmzettel (getrennt verpackt nach Wahlgängen)
2. Sämtliche Wahlvorschläge und Ergänzungswahlvorschläge
Die Niederschrift muss von allen anwesenden Mitgliedern des Gemeinderates unterschrieben werden.
Verweigert ein Mitglied die Unterschrift, ist der Grund dafür anzugeben.

Ende der Sitzung:"/. <?..:-

Unterschriften

Die Altersvorsitzende: ^- / /' Der^ürgermei^tej;

^ ••^ /^^ ' [^

Der/Die ** Vi?ebürgermeister;

^^_
Mitfllieder des G^meindevorstandes:

?4;ßto ^Üb^

3^^ ^WE^ ^.^
Mitglieder des Gemeindergites: /-^ ^ i\J^ l) rüALV^^/)/i \ 'S<—

''W^^T^W^—^. VÖ^W^^^^^^J'f'^^^-^^X ^\
^ ^^<^0^^ ^ ^'

Mitgljfider des Prüfungggügschflsses:

'?^'^%^ —^ f/L,-/^^^/'
ez^^i


